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Sehr geehrter Herr Strack, 

ich beziehe mich auf Ihre E-mail vom 4. Dezember 2014, registriert am 16. Dezember 
2014, in dem Sie einen Zweitantrag auf Zugang zu Dokumenten stellen. Ich beziehe mich 
weiterhin auf mein Schreiben vom 19. Dezember 2014 sowie Ihre darauf gerichtete 
Antwort vom 10. Januar 2015. 

Wenn, wie mit meinem Schreiben vom 19. Dezember 2014 geschehen, das Organ den 
Antragsteller im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 
auffordert, zusätzliche Informationen beizubringen, um die beantragten Schriftstücke 
ausfindig machen zu können, beginnt gemäß Artikel 2, Absatz 3 der 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1049/20011 die 
Beantwortungsfrist erst zu dem Zeitpunkt, zu dem das Organ über die notwendigen 
Angaben verfügt. 

Ihre Antwort mit E-mail vom 10. Januar 2015 geht zwar nicht inhaltlich auf meine Bitte 
um Präzisierungen ein, ich nehme diese jedoch als Grundlage für die weitere Bearbeitung 
Ihres Zweitantrags2 sowie als den maßgeblichen Zeitpunkt für das Wiederaufleben der 
Bearbeitungsfrist dieses Zweitantrages. 

1 Beschluß der Kommission vom 5. Dezember 2001 zur Änderung ihrer Geschäftsordnung, Abi. L 345/94 
vom 29.12.2001. 

2 Durch die Einlegung eines Zweitantrages sind alle vorherigen Verfahrensabläufe, insbesondere auch die 
Fristläufe für die Bearbeitung des Erstantrages überholt. 
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Die (neue) Bearbeitungsfrist Ihres Zweitantrages hat somit nach Eingang Ihrer Antwort 
vom 10. Januar 2015 begonnen und endet am 2. Februar 2015. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Martin Kröger 
Referatsleiter 


